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Änderung der Satzung 
 

des Versorgungswerkes der Tierärztekammer Nordrhein 
(VTNR) 

 

in der Kammerversammlung am 25. Oktober 2023 

 

Beschlussvorlage 

 

Die Satzung des Versorgungswerkes der Tierärztekammer Nordrhein vom 20. Juli 2015 
(Deutsches Tierärzteblatt, Ausgabe 9/2015, S. 1353 ff.), zuletzt geändert durch Beschluss der Kam-
merversammlung der Tierärztekammer Nordrhein am 26. Oktober 2022 (Veröffentlichung im allge-
mein zugänglichen Teil der Internetplattform des Versorgungswerkes am 2. Dezember 2022), wird wie 
folgt geändert: 
 
 

1.) § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Nr. 3 werden nach den Wörtern „unwiderrufliche schriftliche“ die Wörter „oder über das Mit-
gliederportal des Versorgungswerkes elektronisch abzugebende“ eingefügt. 

bb) In Nr. 4 wird nach dem Wort „durch“ das Wort „schriftlichen“ gestrichen. 

b) Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

Nach den Wörtern „Versorgungswerk schriftlich“ werden die Wörter „oder elektronisch über das digi-
tale Mitgliederportal des Versorgungswerkes“ eingefügt. 

c) Abs. 4 S. 1 wird wie folgt geändert: 

Nach den Wörtern „kann durch“ wird das Wort „schriftlichen“ gestrichen. 

 

2.) § 9 a Abs. 1 S. 1 wird wie folgt geändert: 

Nach den Wörtern „vorheriger schriftlicher“ werden die Wörter „oder elektronisch über das Mitglieder-
portal des Versorgungswerkes abzugebender“ eingefügt. 

 
3.) § 11 Abs. 5 S. 2 wird wie folgt geändert: 

Nach den Wörtern „Versorgungswerk schriftlich“ werden die Wörter „oder elektronisch über das digi-
tale Mitgliederportal des Versorgungswerkes“ eingefügt. 

 

4.) § 13 Abs. 5 S. 2 wird wie folgt geändert: 

Nach den Wörtern „der schriftlichen“ werden die Wörter „oder elektronisch über das Mitgliederportal 
des Versorgungswerkes abzugebenden“ eingefügt. 

 
5.) § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 3 S. 1 wird wie folgt geändert: 

Nach den Wörtern „unwiderruflich schriftlich“ werden die Wörter „oder elektronisch über das digitale 

Mitgliederportal des Versorgungswerkes“ eingefügt. 

b) Abs. 4 S. 1 wird wie folgt geändert: 

Nach den Wörtern „kann schriftlich“ werden die Wörter „oder elektronisch über das digitale Mitglieder-
portal des Versorgungswerkes“ eingefügt. 

6.) § 27 b Abs. 8 wird wie folgt geändert: 

Nach den Wörtern „Folge schriftlich“ werden die Wörter „oder elektronisch über das digitale Mitglie-
derportal des Versorgungswerkes“ eingefügt. 
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7.) § 30 Abs. 2 S. 2 wird wie folgt geändert: 

Nach den Wörtern „Versorgungswerk schriftlich“ werden die Wörter „oder elektronisch über das digi-
tale Mitgliederportal des Versorgungswerkes“ eingefügt. 

 

8.) § 34 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 

Nach den Wörtern „müssen schriftlich“ werden die Wörter „oder elektronisch über das digitale Mitglie-
derportal des Versorgungswerkes“ eingefügt. 

 

9.) § 40 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt neu eingefügt: 

„(1) Bescheide werden schriftlich oder elektronisch über das digitale Mitgliederportal des Versorgungs-
werkes bekannt gegeben.“ 

b) Die bisherigen Absätze 1 bis 6 werden zu den Absätzen 2 bis 7. 

 

10.) § 42 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die durch die Kammerversammlung in der Sitzung vom 25. Oktober 2023 beschlossenen Änderungen 
der Satzung treten mit dem Tag der Einstellung im allgemein zugänglichen Teil der Internetplattform 
des Versorgungswerkes in Kraft.“ 

 

11.) § 7 S. 1 der Anlage 1 zu § 26 wird wie folgt geändert: 

Nach den Wörtern „rechtzeitig schriftlich“ werden die Wörter „oder elektronisch über das digitale Mit-
gliederportal des Versorgungswerkes“ eingefügt. 

 

Genehmigt. 

Düsseldorf, den 27. Oktober 2023 

 

Ministerium der Finanzen des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 

Gez. Born 

 

Die vorstehende Änderung der Satzung des Versorgungswerkes der Tierärztekammer Nordrhein vom 
25. Oktober 2023 wird hiermit ausgefertigt und im allgemein zugänglichen Teil der Internetplattform 
des Versorgungswerkes veröffentlicht. 
 
Düsseldorf, den 6. Dezember 2023 
Versorgungswerk der Tierärztekammer Nordrhein 

 
Der Vorsitzende des Versorgungswerkes 
der Tierärztekammer Nordrhein 

Gez. Christiaan J. Gabrielse 
 


